
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigungen des Beschlusses 2009/1017/EU des Rates vom 22. Dezember 2009 über die Gewährung einer 
staatlichen Beihilfe durch die Behörden der Republik Ungarn für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen 

zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 31. Dezember 2013 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 348 vom 29. Dezember 2009) 

Seite 55, Erwägungsgrund 6 zweiter Gedankenstrich, Satz 2: 

anstatt: „Der Zuschuss kann Privatpersonen gewährt werden, die zum Kaufdatum mindestens ein Jahr lang als 
Eigentümer von mindestens 5 Hektar Anbaufläche oder 1 Hektar sonstiger landwirtschaftlicher Flächen 
…“ 

muss es heißen: „Der Zuschuss kann Privatpersonen gewährt werden, die zum Kaufdatum mindestens ein Jahr lang als 
Eigentümer von mindestens 0,5 Hektar Anbaufläche oder 1 Hektar sonstiger landwirtschaftlicher 
Flächen …“

DE 24.11.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 326/55
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